
 

KEIN ETIKETTENSCHWINDEL BEI 
HERKUNFTSNACHWEISEN 
Kurzstellungnahme des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) zu 
dem Entwurf einer Verordnung für Herkunftsnachweisregister für Gase 
und Wasserstoff sowie für Wärme und Kälte aus erneuerbaren Energie-
quellen 

10. Oktober 2023 

HERKUNFTSNACHWEISE ALS BEITRAG ZU MEHR TRANSPARENZ BEI DER 
ENERGIEVERSORGUNG 
Der vzbv bedankt sich für die Möglichkeit im Rahmen der Verbändeanhörung des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) zum Entwurf einer 
Verordnung für Herkunftsnachweisregister für Gase und Wasserstoff sowie für 
Wärme und Kälte aus erneuerbaren Energiequellen (Gas- und Wärme Herkunfts-
nachweisregisterverordnung – Gas/Wärme-HkNRV) Stellung nehmen zu können. 

Nachdem Anfang des Jahres 2023 mit dem Herkunftsnachweisregistergesetz die 
Grundlage für die Einrichtung und den Betrieb von Herkunftsnachweisregistern für 
gasförmige Energiequellen sowie für Wärme oder Kälte geschaffen wurde, gestal-
tet die Herkunftsnachweisregisterverordnung die dortigen Regelungen näher aus. 
Es handelt sich somit um die Umsetzung von Vorgaben nach Artikel 19 der EU-
Richtlinie 2018/2001 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen. Zuständige Behörde für die Errichtung und den Betrieb der beiden Her-
kunftsnachweisregister soll das Umweltbundesamt (UBA) werden. 

Herkunftsnachweise (HkN) dienen dazu, gegenüber Energieverbraucher:innen do-
kumentieren zu können, aus welchen Quellen eine bestimmte Menge Energie er-
zeugt worden ist. Bis jetzt wurde dies in Deutschland lediglich für Strom aus erneu-
erbaren Quellen umgesetzt. Vor dem Hintergrund, dass im Rahmen der Novelle 
des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und des neuen Wärmeplanungsgesetzes 
(WPG) Vorgaben für einen Mindestanteil erneuerbarer Energien für die Beheizung 
von Wohngebäuden eingeführt werden sollen, ist ein funktionierendes System von 
HkN für erneuerbare Energien auch in diesem Bereich unabdingbar. HkN können 
– sofern sie entsprechend ausgestaltet sind – Transparenz schaffen und damit ei-
nen Beitrag zum Verbraucherschutz leisten, weshalb der vzbv die Einrichtung der 
beiden Herkunftsnachweisregister begrüßt. 
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KEINE GESONDERTE VERMARKTUNG SOGENANNTER KOHLENSTOFFAR-
MER GASE 
Das kürzlich novellierte GEG gibt vor, dass mittelfristig nur noch neue Heizungen 
eingebaut werden dürfen, die mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien ver-
wenden. Dies umfasst auch Gasheizungen, die mit klimaneutral erzeugtem (grü-
nem) Wasserstoff oder Biomethan betrieben werden. Grundsätzlich ist der vzbv 
der Auffassung, dass diese Heizungstechnologien aufgrund der geringen Effizienz 
sowie der wahrscheinlich auch mittelfristig geringen Verfügbarkeit und hohen 
Preise dieser Brennstoffe keine breite Anwendung im Gebäudesektor haben wer-
den.1 Da diese Erfüllungsoption jedoch nun gesetzlich vorgesehen ist, ist die Ein-
führung entsprechender HkN für grünen Wasserstoff und Biomethan nur folgerich-
tig.  

Der Verordnungsentwurf sieht jedoch auch vor, dass das UBA neben HkN für Gas 
aus erneuerbaren Quellen auch HkN für sogenanntes kohlenstoffarmes Gas ein-
schließlich daraus hergestellter Derivate ausstellen soll. Dies ist in der Erneuerba-
ren Energien Richtlinie der EU so nicht vorgesehen und geht folglich über die dorti-
gen Vorgaben hinaus. Bei diesen kohlenstoffarmen Gasen handelt es sich einer-
seits um Deponie-, Gruben-, oder Klärgas sowie andererseits um Wasserstoff, der 
auf Basis von Erdgas, nicht-biogenen Abfall- und Reststoffen oder Deponie-, Gru-
ben- oder Klärgas hergestellt wurde.  

Diese Definition von kohlenstoffarmem Wasserstoff entspricht laut Verordnungsbe-
gründung inhaltlich den Vorgaben zu sogenanntem blauem2, türkisem3 und oran-
genem4 Wasserstoff nach § 3 Absatz 3 des aktualisiertem Entwurfs des WPG. Der 
Gesetzesentwurf sieht weiterhin vor, dass so hergestellter Wasserstoff unter be-
stimmten Bedingungen rechtlich wie grüner Wasserstoff behandelt werden kann. 
Dies würde jedoch bedeuten, dass dieser Wasserstoff auch nach 2045 als Brenn-
stoff für Gasheizungen eingesetzt werden darf. Da es sich hierbei jedoch nach-
weislich nicht um einen klimaneutralen Brennstoff handelt, würde damit das Ziel 
der Klimaneutralität im Gebäudesektor ad absurdum geführt werden.  

Nach Auffassung des vzbv liegt in gesonderten HkN für sogenannte kohlenstoff-
arme Gase, die nicht auf erneuerbaren Energien beruhen, ein großes Risiko für 
eine Verbrauchertäuschung. Aus den langjährigen Erfahrungen mit HkN für Strom, 
der zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien gewonnen wird („Ökostrom“), 
muss davon ausgegangen werden, dass Verbraucher:innen – zu Recht – eine 
ähnliche Erwartungshaltung an HkN im Bereich Gas und Wärme haben. Dieser Er-
wartung würde mit gesonderten HkN für kohlenstoffarme, aber nicht klimaneutrale 
Gase nicht entsprochen werden. 

  

                                                

1 vzbv et al, 2023: Echte Wärmewende statt Scheinlösungen im Gebäudeenergiegesetz. Breites Verbändebünd-
nis fordert: keine „H2-ready“-Gasheizungen als Erfüllungsoption zulassen; https://www.vzbv.de/publikatio-
nen/echte-waermewende-statt-scheinloesungen-im-gebaeudeenergiegesetz, aufgerufen am 05.10.23 
2 Wasserstoff aus der Reformierung von Erdgas, dessen Erzeugung mit einem Kohlenstoffdioxid-Abscheidungs- 
und -Speicherungsverfahren gekoppelt wird 
3 Wasserstoff, der über die Pyrolyse von Erdgas hergestellt wird 
4 Wasserstoff, der aus Biomasse oder unter Verwendung von Strom aus Anlagen der Abfallwirtschaft hergestellt 
wird 

https://www.vzbv.de/publikationen/echte-waermewende-statt-scheinloesungen-im-gebaeudeenergiegesetz
https://www.vzbv.de/publikationen/echte-waermewende-statt-scheinloesungen-im-gebaeudeenergiegesetz
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Aus diesem Grund fordert der vzbv, die Verbrennung von nicht-grünem Wasser-
stoff als Option in der Wärmeversorgung wieder zu streichen. Damit würde auch 
die Grundlage für eine gesonderte Vermarktung kohlenstoffarmer Gase wegfallen 
und es bräuchte keine entsprechenden HkN für diese Brennstoffe. 

 

VZBV-FORDERUNG 
Der vzbv fordert, im Entwurf für das Wärmeplanungsgesetz die Versorgung mit 
blauem, türkisem und orangenen Wasserstoff als Option für Wasserstoffnetzge-
biete zu streichen. 
Der vzbv fordert, im Entwurf für die Herkunftsnachweisregisterverordnung die 
gesonderten Herkunftsnachweise für sogenannte kohlenstoffarme Gase und 
kohlenstoffarmen Wasserstoff zu streichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände –  
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. 
Team Energie und Bauen 
Energie@vzbv.de 
Rudi-Dutschke-Straße 17, 10969 Berlin 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. ist im Deutschen Lobbyregister und 
im europäischen Transparenzregister registriert. Sie erreichen die entsprechenden 
Einträge hier und hier. 

mailto:Energie@vzbv.de
https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R001211
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=2893800753-48

	KEIN ETIKETTENSCHWINDEL BEI HERKUNFTSNACHWEISEN 
	HERKUNFTSNACHWEISE ALS BEITRAG ZU MEHR TRANSPARENZ BEI DER ENERGIEVERSORGUNG 
	KEINE GESONDERTE VERMARKTUNG SOGENANNTER KOHLENSTOFFARMER GASE 

	Kontakt 

